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 Veröffentlicht am 16.10.2018

Norm

StPO §55

StPO §473

Rechtssatz

Es besteht keine Verp4ichtung des Berufungsgerichts, sich in der Berufungsentscheidung mit (bloß) vorgelegten – in

der Berufungsverhandlung mangels Verlesung nicht prozessförmig vorgekommenen – Urkunden

auseinanderzusetzen.

Nicht prozessförmig vorgekommene Beweise (§§ 12 Abs 2, 258 Abs 1, 489 Abs 1 zweiter Satz, 474 StPO) dürfen im

Berufungsurteil gar nicht berücksichtigt werden.

Vielmehr hat sich ein Berufungsgericht, wenn es im Rahmen seines Beweiswürdigungsermessens die erstgerichtlichen

Feststellungen für unbedenklich und die Vernehmung neuer Zeugen nicht für notwendig be@ndet (§ 473 Abs 2 erster

Satz StPO), bei seiner Entscheidung auf die in erster Instanz aufgenommenen Protokolle zu beschränken (§§ 489 Abs 1

zweiter Satz, 473 Abs 2 zweiter Satz StPO).
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